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Anordnung.
In Ausführung der Reichsgetrcidcordnung für die Ernte

7 vom 21 . Juni ' 1917 erlassenen Kreisverordnungen vom
August 1917 (Kreisblatt Nr . 94 v . 1917 ) und des Erlasses
Preußischen Landes - Aetreide - Amtes vom 20 . Oktober 1917

5030 Pr . wird folgendes angeordnet:
8 1.

Anstelle der Ziffer I zu § 6 und Ziffer II der Anordnung
. 10 . 8 . 1917 betreffend die Mehl - und Brotpreise treten dte
Wehenden Bestimmungen.

8 2.
Zur- Uerardnung betr . Kerstellnng «ud de« Uerkanf

von Kackware« .
Z « tz 6 . Das Gewicht der herzustellenden Backwaren wird

G Qtlf ♦
i) Roggenbrot für 7 Brotmarken frisch gebacken auf 1870 gr

, >) » 5 .. . » 1330 „
!‘' c) Weizenbrot „ 7 „ „ » » 1870 „

1) „ „ 5 „ >, „ n 1330  „
e) Weizenbrötchen (4 Stück für 1 Brotmarke ) 70 „

Zu § io . Die Höchstpreise für Backwaren werde,: festge-

ij für ein Roggenbrot von 1870 gr Frischgewicht auf 75 Psg.
» » ‘ v » 1330 „ „ 57 „

„ Weizenbrot „ 1870 „ „ » 82 „
d) „ „ „ „ 1330 „ » » 02 „
) „ „ Weizenbrötchen 70 „ „ „ » „
Zu« Verordnung « der die Derbr-auchsregelung oo»

»tgetreide und Mehl aus der Crute 1017 für die
Uersorgungsderechtigtrn.

Zu 8 3 . Die den Versorgungsberechtrgtenzustehende tag-
Mehlmenge beträgtv. 1. Nov. 1917 ab bis aus welteres

auf Anordnung des Landes -Getreideamtes für Erwachsene
200 gr . für Kinder bis zum vollendeten 3 . Lebensjahre die Hälfte.

Die Brotmarken für die Zeit vom 1. bis einschl . 4 No¬
vember 1917 der bis einschl . 4 November gültigen Brotkarten
gelten nicht wie aus den einzelnen Marken aufgedruckt für die
Entnahme von 220 gr Mehl bezw . der dieser Mehlmenge ent¬
sprechenden Brotmenge sondern nur zur Entnahme von 200 gr
Mehl beziv . der entsprechenden Brotmenge.

Vom 30 . Oktober 1917 ab darf von den Bäckern nur noch
Roggenbrot in einem Frischgewicht von 1870 bezw. 1330 gr und
vom 31 . Oktober 1917 nur noch Weizenbrot in einem Frischge¬
wicht von 1870 bezw . 1330 Gramm hergestellt werden.

8 3 . "
Zuwiderhandlungen gegen die 88 1 , 6 und 10 zu l der vor¬

stehenden Anordnung fallen unter die Strafbestimmungen der
betreffenden Verordnung.

Diese Anordnung tritt mit dem 30 . Oktober 1917 in Kraft.
Westerburg , den 29 . Oktober 1917.

Der Krelsuusschuß des Kreises Mesterbnrg.
A b i ch t.

* *
*

Bekanntmachung.
Im Anschluß an vorstehende Anordnung mache ich noch¬

mals auf meine Verfügung v . 14 . 10 . 1917 (Kreisbl . Nr . 118)
aufmerksam , wonach der versorgungsberechtigten ' Bevölkerung
für die Zeit v. 1 . 10 . 1917 bis 31 . 1 . 1918 für den Kopf zur
Brotstreckung 20 Pfund Kartoffeln zugewiesen werden . Bezugs¬
scheine für Siefe Menge Kartoffeln können bei den zuständigen
Herren Bürgermefftern in Empfang genommen werden.

Westerburg , den 29. Oktober 1917.
Der Uorsttzende des Kreisuusschuffes.
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